
Anmeldung 
für die besondere Fahrt 

Bitte die besondere Fahrt eingeben

am 

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Preis pro Person

Diese Anmeldung senden Sie bitte per Post an:
Ostfalen-Netzwerk

Pfarrhofstraße 5, 
38315 Hornburg

oder per E-Mail an
info@ostfalen-portal.de

Den Buchungsbetrag überweisen Sie bitte auf das
Konto:

Sparkasse Goslar/Harz, 

BLZ 268 500 01, Kto.- Nr. 154139521

Erst bei Eingang Ihrer Überweisung und der
Anmeldung kann Ihr Platz verbindlich reserviert

weren.

Allgemeine Reisebedingungen (2008)
Sehr geehrte Kunden,
die ausführliche Textversion der Allgemeinen Reisebedingungen finden Sie unter
www.ostfalen-portal/echt regional/reisen. Im Nachfolgenden sind  einige der
Allgemeinen Reise- und Buchungsbedingungen aufgeführt. 

Die Anmeldung erfolgt durch 

- Zusendung einer schriftlichen Anmeldung mit Unterschrift oder per E-mail

- durch Überweisung des Buchungsbetrages für die von Ihnen gewünschte Reise
unter Nennung der teilnehmenden Person(en) und des Tagesdatums.

Mit der Anmeldung bieten Sie dem Veranstalter den Abschluss eines
Reisevertrages verbindlich an. Ihrem Angebot liegen die in jedem Reiseflyer und
auf der Homepage www.ostfalen-portal.de/echt_regional /Reisen ) aufgeführte
Leistungsbeschreibung und Preise zugrunde.

Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder, auch für alle in der Anmeldung mit
aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragspflichten der Anmelder wie für seine
eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Vertrag kommt mit
der Annahme durch den Veranstalter zustande. Die Annahme erfolgt mit Zugang der
schriftlichen Reisebestätigung der Veranstalter an die von den Teilnehmern angegebenen
Kontaktadresse entweder als Brief, Postkarte oder als E-Mail. 

Der Reisepreis ist vollständig spätestens 7 Tage vor Reiseantritt auf das Konto Nummer:
154139521, BLZ: 268 500 01 bei der Sparkasse Goslar/Harz zu zahlen. Maßgebend ist
der Zahlungseingang bei der Fa. Ostfalen-Netzwerk. Ohne vollständige Bezahlung
besteht kein Anspruch auf die Reiseleistung. Der Umfang der vertraglichen Leistung ergibt
sich aus der Leistungsbeschreibung im Flyer der jeweiligen Reise bzw. der Homepage
www.ostfalen-portal.de. 

Ein zulässiger Absagegrund liegt insbesondere dann vor, wenn eine
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder wenn höhere Gewalt vorliegt. Der
Veranstalter ist verpflichtet, die Teilnehmer bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten
Abreisetermin über eine beabsichtigte, gesetzlich zulässige Preiserhöhung zu
informieren.

Mitreisende sind verpflichtet, sich entsprechend des Wetters und der örtlichen
Gegebenheiten (z. B. beim Waldspaziergang) zu kleiden und zu beschuhen. Die
vertragliche Haftung der Veranstalter für Schäden, die nicht Körperschäden sind,
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird und soweit es sich nicht
um die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten handelt. 

Die Teilnehmer sind verpflichtet, zur Wahrung Ihrer gesetzlichen Gewährleistungs-
und Kündigungsrechte, dem Veranstalter im Falle einer Leistungsstörung den auf-
getretenen Mangel unverzüglich anzuzeigen und den Veranstaltern gemäß § 651
c BGB eine angemessene Abhilfeleistung einzuräumen.Sie können jederzeit vor
Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich für die Bemessung der
Reiserücktrittskosten ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Treten Sie
vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an, so kann der Veranstalter
Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für die Aufwendungen seitens des
Veranstalters verlangen. Bei Kündigung der Reise durch den Teilnehmer bis zu 30 Tage
vor ausgewiesenem Reisebeginn wird der Kaufpreis zur Gänze zurück erstattet. Bei
Kündigung der Reise bei weniger als 30 Tagen vor ausgewiesenem Reisebeginn wer-
den 25 Prozent des Kaufpreises (29.-11. Tag vor Reisebeginn) bzw. 50 Prozent
des Kaufpreises (10.-03. Tag vor Reisebeginn) bzw. 80 Prozent (02.Tag vor
Reisebeginn bis zum Tag des Reisebeginns) einbehalten.

Zum Schluss bleibt uns nur, allen Teilnehmern eine entspannte, inspirierende und
gelungene Fahrt zu wünschen. 

Dr. Thomas Dahms, Ostfalen-Netzwerk


